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Ergebnisbericht zum Meldeverfahren der 
California Lutheran University hinsichtlich 
des Studiengangs “Executive Master of 
Business Administration”  



A()_ Austria, 1190 Wien, Franz-Klein-Gasse 5 
fll) 

Agentur für
Qualitätssicherung 
und Akkreditierung 
Austria 

Auf Antrag der California Lutheran University führte die Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria (AQ Austria) ein Verfahren zur Meldung des Studiengangs gern. §§ 27, 

§ 27b HS- QSG durch. Gemäß § 27 Abs. 6 HS-QSG veröffentlicht die AQ Austria folgenden
Ergebnisbericht:

1 Entscheidung über die Meldung 

Das Board der Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria hat am 18.09.2024 
entschieden, dem Antrag der California Lutheran University auf positive Entscheidung über 
die Meldung gem §§ 27, 27b HS- QSG hinsichtlich des Studiengangs Executive Master of 
Business Administration ("Executive MBA", "EMBA") vom 31.12.2023 gemäß §§ 27, 27b HS-
QSG iVm § 10 der § 27-Meldeverordnung 2019 stattzugegeben.

Die Dauer der Gültigkeit der Meldung ist befristet bis 18.09.2030. 

2 Kurzinformation zum Meldeverfahren 

Antrag eingelangt am 

Beschluss des Boards betreffend Vergleichbarkeit gern. § 27 HS-� 

Mitteilung an Antragstellerin: Prüfung des Antrags durch die 
Geschäftsstelle 

überarbeiteter Antrag eingelangt am 

Mitteilung an Antragstellerin: Abschluss der Antragsprüfung durch 
Geschäftsstelle (GZ: V/95/2023_) 

Vor-Ort-Besuch 

Nachreichungen nach Vor-Ort-Besuch 

Gutachten 

Stellungnahme zum Gutachten 

Endgültiges Gutachten 

3 Begründung der Entscheidung über die Meldung  

31.12.2023 

02.08.2023 

19.02.2024 

16.03.2024 

05.04.2024 

21.06.2024 

28.06.2024 

23.07.2024 

31.07.2024 

12.08.2024 

21.08.2024 

Da Ausländische Bildungseinrichtungen dürfen auf der Grundlage von § 27 des Hochschul­
Qualitätssicherungsgesetzes {HS-QSG) in Österreich Studiengänge durchführen, soweit die 
Bildungseinrichtungen in ihrem Herkunfts- bzw. Sitzstaat als postsekundär im Sinne des § 51 
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Abs. 2 Z°1 UG anerkannt sind und die Studiengänge mit österreichischen Studien und 
akademischen Graden vergleichbar sind. 
Bildungseinrichtungen aus Drittstaaten haben sich vor Aufnahme des Studienbetriebes einer 
externen Evaluierung nach § 27b Abs. 2 HS-QSG zu unterziehen und die in § 27b Abs. 1 Z 1-4 
HS-QSG angeführten Unterlagen vorzulegen. 

Die in § 27b Abs. 1 Z 1-4 genannten Unterlagen wurden dem Board der AQ Austria vorgelegt. 

Das Board der AQ Austria schließt sich den Bewertungen der Gutachter*innen vollumfänglich 
an, wonach die folgenden Beurteilungskriterien der § 27-MeldeVO 2019 nach Entscheidung des 
Boards der AQ Austria als erfüllt zu betrachten sind: 

o § 21 Abs. 1 Z 1 bis 4 (Qualitätssicherung des Studiengangs)
o § 21 Abs. 2 Z 1 bis 9 (Studiengang und Studiengangsmanagement)
o § 21 Abs. 3 (Personal)
o § 21 Abs. 4 (Finanzierung)
o § 21 Abs. 5 Z 1 und 2 (Beratungs- und Unterstützungsangebote für

Studierende)
o § 21 Abs. 6 (Infrastruktur)
o § 21 Abs. 7 (Information)

Aus den genannten Gründen war dem vorliegenden Antrag stattzugeben. 

Das Board der AQ Austria schließt sich den im Gutachten vom 21.08.2024 angeführten 
Empfehlungen der Gutachter*innen an. 

Es wird festgehalten, dass die Gültigkeit der Meldung gemäß § 27 Abs. 5 HS-QSG (idF BGBl I 
45/2014) der California Lutheran University in Zusammenarbeit mit der IBSA GmbH – 
International Business School Austria (Durchführungsort: Graz; weiters Einmietungen in Linz 
und Wien) gemäß § 37 Abs. 7 HS- QSG mit 11.05.2021 endete. 

Zudem wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Entscheidung über die Meldung gemäß §§
27, 27b HS-QSG nicht um eine Akkreditierung durch das Board der AQ Austria handelt. 



Gutachten zum Meldeverfahren der 
California Lutheran University am 
Durchführungsort 8054 Graz, 
Kärntnerstraße 311, hinsichtlich des 
Studiengangs “Executive Master of Business 
Administration (“Executive MBA”, “EMBA”)” 
gemäß § 19 der § 27-Meldverordnung 2019 

Wien, 21.08.2024 
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Zusammenfassung und abschließende 
Bewertung 
Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria, dem Antrag auf positive 
Entscheidung über die Meldung unter der folgenden Auflage stattzugeben und sprechen sich 
für untenstehende Empfehlungen aus: 

Auflage 
§ 21 Abs. 7: Information

• Die CLU hat den Studierenden und Studieninteressierten das Auffinden der Academic
Policies und deren relevanten Inhalte zu den Prüfungsregularien zu erleichtern. Dafür
ist beispielsweise ein entsprechender Verweis auf der Webseite vorzusehen, der diese
sehr wichtigen Informationen direkt zugänglich und damit schneller auffindbar macht.

Empfehlungen 
§ 21 Abs. 1 Z 1: Qualitätssicherung des Studiengangs

• In Bezug auf das Curriculum bzw. einzelne Kurse sowie bei der Bepreisung des
Studiengangs finden sich auf unterschiedlichen Webseiten (CLU/IBSA) und den
Meldeunterlagen der Hochschule Unstimmigkeiten. Hier sollte zukünftig eine
höchstmögliche Konsistenz/Aktualität sichergestellt werden (siehe auch Pkt. 1.7).

§ 21 Abs. 1 Z 2: Qualitätssicherung des Studiengangs
• Eine stärkere lokale Anpassung (amerikanischer) Lehrinhalte auch auf

europäischer/österreichischer Ebene und mit aktuellem Bezug wäre wünschenswert und
stellt sicher auch ein Wertversprechen des CLU EMBA in Österreich dar. Ein Ausbau wird
daher empfohlen.

§ 21 Abs. 2 Z 3: Studiengang und Studiengangsmanagement
• Nach Einschätzung der Gutachter*innen handelt es sich bei dem EMBA um ein

"klassisches Programm", das ggf. um "moderne Schwerpunkte" ergänzt werden könnte
(z.B. Nachhaltigkeit, KI, Digitalisierung).

§ 21 Abs. 2 Z 7: Studiengang und Studiengangsmanagement
• Es wird empfohlen, die Zulassungskriterien für den Studiengang konsequent

umzusetzen. Wenn Kriterien nicht mehr ausreichen, z.B. weil es zu wenige
Bewerber*innen gibt, sollte das System einheitlich in Theorie und Praxis angepasst
werden. Da die Zulassungsvoraussetzungen recht offengehalten sind, ist eine
Konkretisierung, etwa im Hinblick auf die erforderliche Berufungserfahrung (z.B.
mindestens drei oder fünf Jahre), zu empfehlen.

§ 21 Abs. 2 Z 8: Studiengang und Studiengangsmanagement
• Wie bereits in Pkt. 1.2.11 erwähnt, empfehlen die Gutachter*innen eine Konkretisierung

der Kriterien.
§ 21 Abs. 2 Z 9: Studiengang und Studiengangsmanagement

• Es wird nachdrücklich empfohlen, die Überprüfung der Ausnahmeregelung im
Zulassungsverfahren zeitnah abzuschließen, um insgesamt eine Klarheit und
Transparenz im Zulassungsprozess zu erreichen. Das Update zur Ausnahmeregelung
sollte öffentlich zugänglich gemacht werden.

§ 21 Abs. 4: Finanzierung
• Es wird empfohlen den unterschriebenen Business Service Vertrag sowie den Marketing

Service Vertrag immer auf dem aktuellen Stand zu halten.
§ 21 Abs. 7: Information
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• Es wird nachdrücklich empfohlen, die notwendigen Informationen auf den Webseiten
der CLU und der IBSA aktuell und konsistent zu halten. Ebenso wird empfohlen, die zur
Verfügung gestellten Broschüren-Downloads, jeweils mit dem Ausgabedatum und dem
Hinweis: "Änderungen vorbehalten" zu versehen.

Eingesehene Dokumente 
• Antrag zum Meldeverfahren der CLU vom 31.12.2023 in der Version vom 16.03.2024
• Nachreichungen vor dem Vor-Ort-Besuch vom 28.06.2024
• Nachreichungen nach dem Vor-Ort-Besuch vom 23.07.2024
• Stellungnahme der CLU vom 12.08.2024



 
Dean 

CALIFORNIA LUTHERAN UNIVERSITY 
School of Management 
60 West Olsen #3500 

Thousand Oaks, CA 91360 
@callutheran.edu 

 

 

 

 

Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria 
z. Hdn.  

 

Franz-Klein-Gasse 5 
1190 Wien 

 
 

12. August 2024 
 
 
 
Stellungnahme zum Gutachten gemäß § 20 der § 27-MeldeVO 2019 

 
Sehr geehrte  

 
Ich darf mich hiermit nochmals herzlich für die professionelle und effiziente Durchführung des 
Meldeverfahrens gemäß § 19 der § 27-MeldeVO 2019 des Studiengangs “Executive Master of Business 
Administration” bedanken, und darf hiermit höflichst unsere Stellungnahme übermitteln. 

 
1. Auflage 

§ 21 Abs. 7 - Information: Die CLU hat den Studierenden und Studieninteressierten das 
Auffinden der Academic Policies und deren relevanten Inhalte zu den Prüfungsregularien zu 
erleichtern. Dafür ist beispielsweise ein entsprechender Verweis auf der Webseite vorzusehen, der 
diese sehr wichtigen Informationen direkt zugänglich und damit schneller auffindbar macht. 

 
Stellungnahme: Wir bedanken uns für die Identifikation dieses wesentlichen Informationselements und haben 
veranlasst, dass entsprechende Änderungen sowohl auf der Programm-Website der California Lutheran 
University (https://www.callutheran.edu/academics/graduate/mba-europe) als auch auf der Website der 
International Business School of Austria (http://ibsa-austria.com) gemacht werden. Die Änderungen auf der 
Website der IBSA wurden bereits durchgeführt, und Änderungen auf der Website der CLU werden bis 
spätestens 21. August 2024 erfolgen. 



2. Empfehlungen 

§ 21 Abs. 1 Z 1 - Qualitätssicherung des Studiengangs: In Bezug auf das Curriculum bzw. 
einzelne Kurse sowie bei der Bepreisung des Studiengangs finden sich auf unterschiedlichen 
Webseiten (CLU/IBSA) und den Meldeunterlagen der Hochschule Unstimmigkeiten. Hier sollte 
zukünftig eine höchstmögliche Konsistenz/Aktualität sichergestellt werden (siehe auch Pkt. 1.7). 

Stellungnahme: Wir bedanken uns für den Hinweis. Ein Vergleich beider Websites wurde zwischenzeitlich 
abgeschlossen, und notwendige Änderungen wurden dokumentiert. Die Umsetzung auf den Websites der 
California Lutheran University (https://www.callutheran.edu/academics/graduate/mba-europe) als auch auf 
der Website der International Business School of Austria (http://ibsa-austria.com) wird bis spätestens 21. 
August 2024 erfolgen. 

 
 

§ 21 Abs. 1 Z 2 - Qualitätssicherung des Studiengangs: Eine stärkere lokale Anpassung 
(amerikanischer) Lehrinhalte auch auf europäischer/österreichischer Ebene und mit aktuellem 
Bezug wäre wünschenswert und stellt sicher auch ein Wertversprechen des CLU EMBA in 
Österreich dar. Ein Ausbau wird daher empfohlen. 

Stellungnahme: Wir bedanken uns für den Hinweis auf diese Verbesserungsmöglichtkeit. Wir werden dies 
zum Anlass nehmen, im Studienjahr 2024/25 in unseren Lehrenden-Konferenzen auf dieses Ziel 
hinzuarbeiten. 

 
 

§ 21 Abs. 2 Z 3 - Studiengang und Studiengangsmanagement: Nach Einschätzung der 
Gutachter*innen handelt es sich bei dem EMBA um ein "klassisches Programm", das ggf. um 
"moderne Schwerpunkte" ergänzt werden könnte (z.B. Nachhaltigkeit, KI, Digitalisierung). 

 
Stellungnahme: Wir bedanken uns für disen Verbesserungsvorschlag. Entsprechende Diskussionen haben an 
der School of Management bereits Programm-übergreifend stattgefunden, und wir werden Ihren Hinweis zum 
Anlass nehmen, im Studienjahr 2024/25 in unseren Lehrenden-Konferenzen auf dieses Ziel hinzuarbeiten. 

 
§ 21 Abs. 2 Z 7 - Studiengang und Studiengangsmanagement: Es wird empfohlen, die 
Zulassungskriterien für den Studiengang konsequent umzusetzen. Wenn Kriterien nicht mehr 
ausreichen, z.B. weil es zu wenige Bewerber*innen gibt, sollte das System einheitlich in Theorie und 
Praxis angepasst werden. Da die Zulassungsvoraussetzungen recht offengehalten sind, ist eine 
Konkretisierung, etwa im Hinblick auf die erforderliche Berufungserfahrung (z.B. mindestens drei 
oder fünf Jahre), zu empfehlen. 

 
Stellungnahme: Wir bedanken uns für den Hinweis und werden im Studienjahr 2024/25, spätestens jedoch 
bis 31.12.2024 entsprechende Konkretisierungen vornehmen. 

 
 

§ 21 Abs. 2 Z 8 - Studiengang und Studiengangsmanagement: Wie bereits in Pkt. 1.2.11 
erwähnt, empfehlen die Gutachter*innen eine Konkretisierung der Kriterien. 

Stellungnahme: Wir bedanken uns für den Hinweis und werden im Studienjahr 2024/25, spätestens jedoch 
bis 31.12.2024 entsprechende Konkretisierungen vornehmen. 



§ 21 Abs. 2 Z 9 - Studiengang und Studiengangsmanagement: Es wird nachdrücklich 
empfohlen, die Überprüfung der Ausnahmeregelung im Zulassungsverfahren zeitnah 
abzuschließen, um insgesamt eine Klarheit und Transparenz im Zulassungsprozess zu erreichen. 
Das Update zur Ausnahmeregelung sollte öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Stellungnahme: Wir bedanken uns für den Aufruf zu Klarheit und Transparenz. Die Ausnahmeregelung 
muß an der California Lutheran University vom “Graduate Curriculum Committee” beschlossen werden. Da 
dieses Kommittee während des Sommers nicht tagt, wird die Überprüfung der Ausnahmeregelung zu Beginn des 
Studienjahres 2024/25 in die Wege geleitet. Der Entscheid wird transparent auf den Websites der California 
Lutheran University (https://www.callutheran.edu/academics/graduate/mba-europe) als auch auf der Website 
der International Business School of Austria (http://ibsa-austria.com) dargestellt werden. 

 
 

§ 21 Abs. 4 - Finanzierung: Es wird empfohlen den unterschriebenen Business Service Vertrag 
sowie den Marketing Service Vertrag immer auf 

 
Stellungnahme: Die Verlängerungen des sowohl des “Business Service Agreement” als auch des “Marketing 
Service Agreement” sind zwischenzeitlich erfolgt und an die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung 
Austria übermittelt worden. 

 
§ 21 Abs. 7 - Information: Es wird nachdrücklich empfohlen die notwendigen Informationen auf 
den Webseiten der CLU und der IBSA aktuell und konsistent zu halten. Ebenso wird empfohlen, 
die zur Verfügung gestellten Broschüren-Downloads jeweils mit dem Ausgabedatum und dem 
Hinweis “Änderungen vorbehalten” zu versehen. 

Stellungnahme: Wir bedanken uns für den Hinweis. Ein Vergleich beider Websites wurde zwischenzeitlich 
abgeschlossen, und notwendige Änderungen wurden dokumentiert. Die Umsetzung auf den Websites der 
California Lutheran University (https://www.callutheran.edu/academics/graduate/mba-europe) als auch auf 
der Website der International Business School of Austria (http://ibsa-austria.com) wird bis spätestens 21. 
August 2024 erfolgen. Zusätzlich werden sowohl das Ausgabedatum als auch der Hinweis “Änderungen 
vorbehalten” auf Dokumenten vermerkt werden. 

 
Wir hoffen, dass diese Stellungnahme Ihren Erwartungen entspricht. Für etwaige Rückfragen stehe ich 
wie immer selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Mit besten Grüssen, 
 

 
Dean, School of Management 




